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COACHING
Das Coaching ist eine auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete 
Begleitung und Beratung der Arbeitnehmenden und Arbeit
gebenden. Es bietet die notwendige Unterstützung, um eine  
erfolgreiche und nachhaltige Eingliederung im ersten Arbeits
markt zu erreichen. 

ZIELGRUPPEN
• Jugendliche ab 16 Jahren während einer Ausbildung im ers

ten Arbeitsmarkt
• Arbeitgebende im ersten Arbeitsmarkt, die beim Umgang  

mit Lernenden im ersten Arbeitsmarkt Unterstützung benöti
gen, z.B. aufgrund einer Beeinträchtigung derjenigen

• Erwachsene Arbeitnehmende, die nach einer gesundheitlichen 
Krise oder bei Problemen an ihrem Arbeitsplatz zusätzliche 
Unterstützung benötigen (Reintegration in den ersten Arbeits
markt nach einer längeren Krankheits oder Unfallzeit)

• Jugendliche und Arbeitgebende im Übergang zwischen Aus
bildung und erstmaliger oder neuer Arbeitsstelle

• Arbeitgebende, Lernende und Arbeitnehmende am ange
stammten Arbeitsplatz bei häufigen krankheitsbedingten  
Absenzen, um einen Arbeitsplatzverlust zu vermeiden



KONTAKT
Stiftung Lebensart
Berufliche Integration
Bäraustrasse 71
3552 Bärau 

034 408 26 37 
berufliche-integration@lebensart.ch
lebensart.ch/beruflicheintegration

ZIELE
• Begleitung und Beratung von Arbeit-

nehmenden und Arbeitgebenden am Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatz zur Förderung 
einer erfolgreichen und nachhaltigen Ein-
gliederung

INHALT
• Individuelle Begleitung und Beratung am 

Ausbildungs- oder Arbeitsplatz durch einen 
Coach 

• Erstellen einer Zielvereinbarung und regel-
mässige Überprüfung der Ziele

• Bei Bedarf Unterstützung beim Erstellen  
des Bewerbungsdossiers

• Bei Bedarf Unterstützung beim Bewerbungs-
prozess

VORAUSSETZUNGEN
• Das Coaching findet ausschliesslich im  

ersten Arbeitsmarkt statt
• Die Aufträge an den Coach erfolgen durch 

die auftraggebende Fachperson der IV-Stelle 
• Der Auftrag wird besprochen und mit einer 

individuellen Zielvereinbarung festgehalten 
• Der Coachingauftrag ist zeitlich begrenzt
• Der Umfang des Coachings wird durch die 

Fachperson der IV-Stelle festgelegt 

DAUER
Situationsabhängig, maximal 12 Monate pro 
Zusprache (verlängerbar)
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